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Chronologie der wichtigsten Änderungen 

(ab 2015 bis 2021) 

Version Änderungen in Kapitel Inhalt 

01.11.2021 5.6.8 

5.6.10.7 

 

5.7.2.5 

6.15.3.3 

 

7.2.2.1/7.2.3.2.2/7.2.5.1.1 

7.2.5.1.2/7.2.5.1.3/7.2.6.2 

8.3 

8.4 

 

8.6.1 

 

 

8.6.1.1 

8.12.2 

 

9.13 

 

Diverse Stellen 

Härtefall VA: Ergänzung bez. Prüfung der einzelnen 

Familienangehörigen 

Offenlegung der Identität bei Härtefällen 

Härtefall Opfer von Menschenhandel: Anspruch 

nach OHG mitberücksichtigen 

Präzisierung Rechtsprechung eheliche Gewalt 

Sprachanforderungen bei Pensionierung von inter-

nationalen Beamtinnen und Beamten für die Ertei-

lung der Niederlassungsbewilligung 

Präzisierung Verwarnung 

Landesverweisung (Überarbeitung) 

Umsetzung der Schengen-Evaluierung der Schweiz 

im Bereich der Rückkehr: Präzisierungen betr. in-

haltliche Anforderungen an die Wegweisungsverfü-

gung; Berücksichtigung des Kindeswohls im Weg-

weisungsverfahren; 

Festlegung der Ausreisefrist;  

strafrechtliche Sanktionen bei rechtswidriger Ein- o-

der Ausreise, rechtswidrigem Aufenthalt und Er-

werbstätigkeit ohne Bewilligung; 

Bedingungen der Administrativhaft: Rechtsprechung 

zur Rückführungsrichtlinie. 

Aktualisierung der Rechtsprechung 

01.01.2021 0.2.1.7 und diverse 

1.3 

3.3.4 

Diverse 

Brexit: Abkommen über die erworbenen Rechte / 

neue Regelung für britische Staatsangehörige 

Zustimmungsverfahren  

Übergangsrecht AuG ï AIG 

Aktualisierung der Rechtsprechung 

01.11.2019 Diverse 

1.3 

3.1.7 

5.7.4 

6.6 

8.10 

Umsetzung Integrationsagenda Schweiz 

Zustimmungsverfahren 

Ausländerausweis in Kreditkartenformat 

Opfer von Menschenhandel im Asylverfahren 

Familiennachzug von Flüchtlingen mit Asyl 

Präzisierung Suspension 

01.06.2019 3.3.4 Übergangsrecht AuG ï AIG (Ergänzung) 
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3.5.2.1 

 

8.3.5 

Frist Erteilung Niederlassungsbewilligung: Aufenthalt 

mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung mit dauerhaften 

Charakter 

Rückkehrhilfe für Prostituierte (Opfer von Straftaten)  

01.01.2019  

3.3 

8.3 

0.2.1.3 

0.2.2.1.1 

 

5.4 

6.15.3.3 

 

6.17 

7 

8.3.1. e) 

 

Div. Stellen 

Änderungen aufgrund des Inkrafttretens des AIG:  

Integrationskriterien (inkl. Übergangsrecht) 

Rückstufung 

Niederlassungsvereinbarungen 

Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusli-

cher Gewalt (Istanbul-Konvention) 

Adoptiv- und Pflegekinder: Überarbeitung 

Eheliche Gewalt; aufgrund Bericht BR in Erfüllung 

Po. Feri 15.3408 

Aktualisierung Kapitel 6.17: Art. 8 EMRK 

Aktualisierung Kapitel 7 

Kosten für Kindesschutzmassnahmen; Änderung 

aufgrund Po. Feri 18.3121 

Aktualisierung der Rechtsprechung 

01.07.2018 2.3.3.1, 3.3.4, 6.13, 8.3.1, 

8.12.2 

 

6.1.3 / 6.10.2 / 6.10.5, 6.6, 

6.15.1 / 6.15.3.2, 6.17.2, 8.3, 

8.3.1, 8.3.2 

3.1.8.2.4 

5.1.2 

Änderungen aufgrund des Inkrafttretens der Teilrevi-

sion von AuG und VZAE (Umsetzung von Art. 121a 

BV) 

 

Aktualisierung der Rechtsprechung 

 

Kantonswechsel von vorläufig Aufgenommenen 

Ausnahme vom persönlichen Erscheinen vor der 

Schweizer Vertretung 

24.01.2018 3.2, 3.3.7, 3.4.3.5.1, 3.4.7.3 

5.4.4, 5.6.11 

6.1.3, 6.1.6, 6.15.2, 6.15.3.2, 

6.17.4.2  

8.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.6.3 

Aktualisierung der Rechtsprechung 

01.07.2017 4.7.11.2.1 Flexibilisierung in Bezug auf die Einsatzmöglichkei-

ten von Berufssportlerinnen und Berufssportlern 

12.04.2017 4.7.14.1.2 Anpassung an die ausländerrechtlichen Vorschriften 

zum Abkommen über grenzüberschreitende Trans-

portdienstleistungen 

https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2015/20153408/Bericht%20BR%20D.pdf
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06.03.2017 4.8.5.1 und 4.8.5.3 Anpassung an die Empfehlung des SEM zur Arbeits-

integration von vorläufig aufgenommene Personen 

und anerkannten Flüchtlingen 

01.03.17 3.1.3 

 

 

4.4.et 5.1 

 

8.4 

 

0.2, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.7, 4.8 et 5.1 

Änderungen aufgrund des Berichts über die zentra-

len Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft 

(vgl. S. 107 ff.); 

Anpassungen im Zusammenhang mit dem Inkrafttre-

ten des Hochschulförderungs- und ïkoordinations-

gesetzes (HFKG) 

Änderungen aufgrund des Inkrafttretens der Verord-

nung über die Ausschaffung krimineller Ausländer; 

Ersetzung des Begriffs «Fortbildung» durch den Be-

griff «Weiterbildung» (vgl. Glossar der Botschaft 

zum Bundesgesetz über die Weiterbildung; BBl 

2013 3729 3794). 

25.11.2016 5.7 Änderung der Weisung im Bereich Menschenhandel 

24.10.2016 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.5, 

3.4.6, 6.1.6, 6.13, 8.1, 8.2, 

8.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.1,  8.2, 

neu: 8.4 ff., 8.6, 8.6.5, 8.6.6, 

8.10.1, 8.10.2, 9.2.1, 9.7, 9.8, 

9.11, 9.14. 

Änderungen infolge Inkrafttretens der strafrechtli-

chen Landesverweisung im Strafgesetzbuch und im 

Militärstrafgesetz (Art. 66a, 66abis StGB; 49a, 49abis 

MStG) und der sich daraus ergebenden Änderungen 

des AIG. 

14.07.2016 4.1.1 

4.7.11.2.3 

Ergänzung Taschengeldjobs für VA/Flü 

Änderung Richtlöhne für Berufssportler 

01.06.2016 0.2.1.1, Ziff. 4 

 

7.2.3.2.2 

Volle Personenfreizügigkeit für EU-2 (Bulgarien & 

Rumänien) ab 1. Juni 2016 

Ergänzung bez. Zugang zum Schweizer Arbeits-

markt mit Ausweis Ci 

06.01.2016 ehemals 4.7.12.4 Aufhebung des Cabaret-Tänzerinnen-Statuts (Infos 

hier) 

07.12.2015 5.1 Überarbeitung Kapitel Aus- und Weiterbildung  

10.11.2015 4.7.15 

Neu: 4.8.5.6 

¦berarbeitung des Kapitels ĂHaushaltñ  

Neues Kapitel ĂPilotprojekt des SBVñ 

01.09.2015 1.3  

7 

Änderung zum Zustimmungsverfahren 

Aktualisierung: Angehörige von diplomatischen Ver-

tretungen und intergouvernementalen Organisatio-

nen, Stagiaires und Delegierte bei internationalen 

Organisationen  

01.07.2015 2, 8 und 9 

5.7 

Anpassung an Dublin/Eurodac III  

Ergänzung zu Opfer von Menschenhandel  

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/arbeit/nicht-eu_efta-angehoerige/cabaret-statut.html
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13.02.2015 1, 3, 4, 8, 9 und 1 Umsetzung der Namensänderung BFMĄSEM im 

gesamten Dokument 

Neue Rechtsprechung Familiennachzug 

Frist für Erteilung einer Niederlassungsbewilligung 

für anerkannte Flüchtlinge (Ziff. 3.5.4.2) 

Frist für Erteilung einer Niederlassungsbewilligung 

für Staatenlose (Ziff. 3.5.4.3) 

Befristung von Einreiseverboten, Praxis BVGer (Ziff. 

8.10.1.3) 

Zugang zu Haftanstalten für nationale und internatio-

nale sowie nichtstaatliche Organisationen, Anpas-

sung an Rückführungsrichtlinie (Ziff. 9.13). 
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 Die Rechtsgrundlagen 

0.1 Gegenstand 

Die Ausländergesetzgebung und die anwendbaren völkerrechtlichen Bestimmungen bilden die 

rechtliche Grundlage für die Kontrolle der Ein- und Ausreise von Ausländerinnen und Auslän-

dern, für die Festlegung der Bedingungen ihrer Anwesenheit sowie für Fernhalte- und Entfer-

nungsmassnahmen. 

0.2 Völkerrechtliche Rahmenbedingungen  

0.2.1 Bilaterale Verträge 

Das wichtigste bilaterale Abkommen im Migrationsbereich ist das Abkommen zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit vom 21. Juni 19991 (Freizügigkeitsab-

kommen; FZA). Die Schweiz hat weitere Verträge und Abkommen im Bereich der Niederlas-

sung abgeschlossen. 

 FZA und Protokolle zum FZA 

Für Angehörige von 27 EU-Mitgliedstaaten, ihre Familienmitglieder sowie Dienstleistungser-

bringer aus diesen Staaten sehen das FZA und die Protokolle zum FZA eine sehr umfassende 

und abschliessende Regelung des gegenseitigen Personenverkehrs vor; vor allem in Bezug 

auf die Einreise, die Zulassung, die Regelung des Aufenthalts, die Erwerbstätigkeit und den 

Familiennachzug. 

Am 1. Juli 2013 trat Kroatien der Europäischen Union (EU) bei. Die Erweiterung des FZA auf 

Kroatien wurde im Protokoll vom 4. März 20162 über die Ausdehnung des FZA auf Kroatien 

geregelt. Dieses Protokoll trat am 1. Januar 2017 in Kraft. Seit dem 1. Januar 2022 gilt die 

uneingeschränkte Freizügigkeit für Kroatien.3 

Seit dem 1. Januar 2021 gilt das FZA nicht mehr für Staatsangehörige des Vereinigten König-

reichs von Grossbritannien und Nordirland aufgrund seines Austritts aus der EU (Brexit). 

Das Abkommen vom 21. Juni 20014 zur Änderung des Übereinkommens vom 4. Januar 19605 

zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) sieht weitgehend dieselben 

Bestimmungen vor wie das FZA und sein Protokoll (Anhang 1). Der Personenverkehr zwi-

schen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein wird im Rahmenvertrag zwischen der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammen-

arbeit im Bereich des Visumverfahrens, der Einreise und des Aufenthalts sowie über die poli-

zeiliche Zusammenarbeit im Grenzraum6 geregelt. Gemäss Artikel 6 dieses Rahmenvertrags 

gewährt die Schweiz den liechtensteinischen Staatsangehörigen die Freizügigkeit gemäss den 

Bestimmungen von Anhang K ï Anlage 1 der konsolidierten Fassung des EFTA-Übereinkom-

mens. 

                                                
1 SR 0.142.112.681 
2 AS 2016 5251 
3 Eingefügt durch die Änderung der Weisungen AIG vom 1. März 2022. 
4 AS 2003 2685 
5 SR 0.632.31 
6 SR 0.360.514.2 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/chronologie.html
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Zum FZA vgl. Weisungen SEM II. 

Das Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 20057 (AIG) ist für Freizügigkeits-

berechtigte nur noch in den wenigen Fällen subsidiär anwendbar, in denen das Abkommen 

und die Ausführungsbestimmungen des Bundesrats keine abweichenden Bestimmungen ent-

halten oder wenn die Regelung im AIG günstiger ist (Art. 2 AIG). 

Dies gilt etwa für die Integrationsförderung und die Ausgestaltung der Niederlassungsbewilli-

gung (sie ist unbefristet und nicht an Bedingungen gebunden) sowie die Zulassung von Dienst-

leistungserbringern aus einem EU/EFTA-Mitgliedstaat, sofern die Dienstleistung die im FZA 

vorgesehene Dauer überschreitet. 

Die im AIG enthaltenen Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen sind ebenfalls anwendbar; 

sie müssen jedoch nach den massgeblichen EU-Richtlinien und -Verordnungen sowie den 

bisherigen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ausgelegt werden (siehe Ziff. 8.1). 

 Schengen- und Dublin-Assoziierungsabkommen 

In folgenden Abkommen wird die Assoziierung der Schweiz an den sogenannten Schengen-

Besitzstand geregelt: 

- Abkommen vom 26. Oktober 20048 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft über die Assoziierung 

dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Be-

sitzstands (SAA); 

- Abkommen vom 26. Oktober 20049 in Form eines Briefwechsels zwischen dem Rat der 

Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Aus-

schüsse, die die Europäische Kommission bei der Ausübung ihrer Durchführungsbe-

fugnisse unterstützen; 

- Übereinkommen vom 17. Dezember 200410 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-

senschaft, der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands und über die Kriterien und 

Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in der 

Schweiz, in Island oder in Norwegen gestellten Asylantrags; 

- Abkommen vom 28. April 200511 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

und dem Königreich Dänemark über die Umsetzung, Anwendung und Entwicklung der-

jenigen Teile des Schengen-Besitzstands, die auf Bestimmungen des Titels IV des 

Vertrages zur Gründung der europäischen Gemeinschaft basieren; 

- Protokoll zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der 

Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend den Beitritt des Fürstentums 

Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der 

Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft über die Assoziierung die-

ses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitz-

stands. 

                                                
7 SR 142.20 
8 SR 0.362.31 (BBl 2004 6447, 2004 5965) 
9 SR 0.360.268.11 (BBl 2004 6497) 
10 SR 0.360.598.1 (BBl 2004 6493) 
11 SR 0.360.314.1 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/fza.html
http://www.admin.ch/opc/de/european-union/international-agreements/008.html
http://www.admin.ch/opc/de/european-union/international-agreements/008.html
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Die Dublin-Assoziierungsabkommen umfassen: 

- Abkommen vom 26. Oktober 200412 zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-

schaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur Be-

stimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder 

in der Schweiz gestellten Asylantrags; 

- Übereinkommen vom 17. Dezember 200413 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-

senschaft, der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands und über die Kriterien und 

Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in der 

Schweiz, in Island oder in Norwegen gestellten Asylantrags; 

- Protokoll zum Dublin-Assoziierungsabkommen über die Teilnahme des Königreichs 

Dänemark an diesem Abkommen; 

- Protokoll zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der 

Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend den Beitritt des Fürstentums 

Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 

der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 

zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz 

gestellten Asylantrags. 

 Niederlassungsverträge und -vereinbarungen 

Es ist zwischen den Niederlassungsverträgen und den Niederlassungsvereinbarungen zu un-

terscheiden. 

 Niederlassungsverträge 

Die Schweiz hat mit 31 Staaten Niederlassungsverträge abgeschlossen (vgl. Anhang «Liste 

der Niederlassungsverträge»). Aus diesen Verträgen lässt sich kein Anspruch auf die Erteilung 

einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung mehr herleiten (BGE 106 Ib 125; BGE 120 

Ib 360; BGE 110 Ib 66 und BGE 132 II 65 betreffend die Gültigkeit des russischen Niederlas-

sungsvertrages und BGE 139 V 263 mit Ausführungen zur Weitergeltung von Verträgen aus 

völkerrechtlicher Sicht). 

Die Freizügigkeitsbestimmungen gelten lediglich für Angehörige eines Vertragsstaates, wel-

che bereits nach den Bestimmungen der schweizerischen Ausländergesetzgebung eine Nie-

derlassungsbewilligung erhalten haben. Bis zum Inkrafttreten des AIG kam den Niederlas-

sungsverträgen im Zusammenhang mit dem Kantonswechsel von Niedergelassenen eine be-

stimmte Bedeutung zu. Artikel 37 AIG sieht nun generell vor, dass Personen mit einer Nieder-

lassungsbewilligung Anspruch auf den Kantonswechsel haben. Vorbehalten bleiben die Wi-

derrufsgründe nach Artikel 63 AIG. Damit haben die Niederlassungsverträge auch in diesem 

Bereich keine weitergehende Bedeutung mehr. 

Aus den bestehenden Niederlassungsverträgen kann kein Anspruch auf die Erteilung einer 

Niederlassungsbewilligung abgeleitet werden (BGE 120 Ib 360 E. 2b und Urteil BGer 

2A.395/2005 vom 22. November 2005 E. 2.3). Das Recht auf die Niederlassung nach einer 

bestimmten Aufenthaltsdauer ergibt sich erst aus den Zusatzabkommen zu einzelnen Nieder-

lassungsverträgen. Sinn und Zweck dieser Niederlassungsvereinbarungen ist, die Frist für die 

                                                
12 SR 0.142.392.68; BBl 2004 6479 
13 SR 0.362.32 (BBl 2004 6493) 

https://www.admin.ch/opc/de/european-union/international-agreements/009.html
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/recht/niederlassungsvertraege-d.pdf
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/recht/niederlassungsvertraege-d.pdf
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Erlangung der Niederlassungsbewilligung von zehn auf fünf Jahre zu verkürzen. Das Vorliegen 

einer Niederlassungsvereinbarung bedeutet nicht, dass einer Person automatisch, ohne jegli-

che Prüfung oder Voraussetzung, die Niederlassungsbewilligung nach fünf Jahren erteilt wird. 

 Niederlassungsvereinbarungen 

Niederlassungsvereinbarungen bilden eine Ergänzung zu den Niederlassungsverträgen 

(Ziff. 0.2.1.3.1). Die Schweiz hat mit dem Fürstentum Liechtenstein (2008) und den folgenden 

EU-Mitgliedstaaten Niederlassungsvereinbarungen abgeschlossen: Belgien (1953), Däne-

mark (1962), Deutschland (1953), Frankreich (1946), Griechenland (1992), Italien (1934 und 

1965), Niederlande (1935), Österreich (1950/Notenwechsel vom 1. November 1997), Portugal 

(1990) und Spanien (1989). Siehe auch Anhang Liste der Niederlassungsvereinbarungen, die 

einen Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung einräumen. 

Die Niederlassungsvereinbarungen weisen teilweise einen unterschiedlichen Wortlaut auf und 

sind daher allgemeiner oder verbindlicher formuliert. Trotz des unterschiedlichen Wortlauts 

gehen sämtliche bestehenden Niederlassungsvereinbarungen bezüglich der Erteilung der Nie-

derlassungsbewilligung dem nationalen Recht vor. Staatsangehörige dieser Vertragsstaaten 

erhalten nach einem ordnungsgemässen und ununterbrochenen Aufenthalt von fünf (statt 

zehn) Jahren eine Niederlassungsbewilligung (Ziff. 3.5.2.1). Bei der Erteilung der Niederlas-

sungsbewilligung gestützt auf eine Niederlassungsvereinbarung sind die Integrationskriterien 

(Art. 58a Abs. 1 AIG; Ziff. 3.3.1) nur dann massgebend, wenn sie einen Widerrufs- oder Rück-

stufungsgrund darstellen. Fehlende Sprachkenntnisse allein stellen keinen Widerrufs- oder 

Rückstufungsgrund dar.14 

Die unter dem AuG geltende Praxis, die Niederlassungsbewilligung nach einem ordnungsge-

mässen und ununterbrochenen Aufenthalt von fünf Jahren zu erteilen, gilt auch unter dem AIG. 

Dies betrifft folgende Staaten: Andorra, Finnland, Irland, Island, Luxemburg, Monaco, Norwe-

gen, San Marino, Schweden, Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) und das Vereinigte Königreich. Für 

Staatsangehörige dieser Staaten gelten jedoch die Integrationskriterien (inkl. Spracherforder-

nisse; siehe auch Ziff. 3.3.1). 

 Memoranda of Understanding 

Mit den Vereinigten Staaten und Kanada bestehen die beiden Memoranda of Understanding 

vom 6. Juli 199515 und vom 1. Mai 200316. Staatsangehörige dieser Staaten erhalten ebenfalls 

nach einem ordnungsgemässen und ununterbrochenen Aufenthalt von fünf Jahren eine Nie-

derlassungsbewilligung, es gelten jedoch die Integrationskriterien (inkl. Spracherfordernisse; 

siehe auch Ziffer 3.3.1). 

 Rekrutierungsabkommen 

Die Schweiz hat am 2. März 1961 mit Spanien17 und am 10. August 1964 mit Italien18 Abkom-

men über die Anwerbung von Arbeitskräften abgeschlossen. Beide Abkommen bestätigen den 

Grundsatz der privaten Rekrutierung ausländischer Arbeitskräfte. Sie regeln die Anwerbung, 

                                                
14 Eingefügt durch die Änderung der Weisungen AIG vom 1. März 2022. 
15 BBl 1995 III 669 
16 BBl 2003 5303 
17 SR 0.142.113.328 
18 SR 0.142.114.548 

http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/recht/niederlassungsvereinbarungen-d.pdf
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/recht/niederlassungsvereinbarungen-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/chronologie.html
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die Übernahme der Reisekosten, die Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie Sozialmassnah-

men. Das Abkommen mit Italien enthält zudem Bestimmungen über die Erneuerung der Be-

willigungen, den Stellenwechsel und den Familiennachzug. 

Aus Gründen der Rechtsgleichheit hat die Schweiz im Jahr 1967 die den italienischen Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern gewährten Begünstigungen auch auf die Bürgerinnen und 

Bürger der übrigen Staaten Westeuropas ausgedehnt19, ohne dass damit aber Rechtsansprü-

che eingeräumt worden wären. 

Nach dem Inkrafttreten des FZA haben diese Abkommen an Bedeutung verloren und kommen 

nur noch subsidiär zur Anwendung (Art. 2 AIG). 

 Vereinbarungen über den Austausch von Stagiaires 

Die Schweiz hat mit 33 Staaten Vereinbarungen über den Austausch von Stagiaires 

(Stagiaires-Abkommen; siehe die Liste der Länder und weiterführende Informationen unter 

Kapitel 4 «Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit» Ziff. 4.4.8) getroffen. 

Die vertragsschliessenden Länder verpflichten sich, pro Kalenderjahr eine bestimmte Anzahl 

junger Berufsleute zu einem höchstens achtzehnmonatigen Weiterbildungsaufenthalt zuzulas-

sen. 

Der Bundesrat kann Stagiaires-Abkommen in eigener Kompetenz abschliessen (Art. 100 

Abs. 2 Bst. e i. V. m. Art. 30 Abs. 1 Bst. g AIG). Das Verfahren und die Bewilligungserteilung 

richten sich nach den Stagiaires-Abkommen und den zwischenstaatlichen Verwaltungsverein-

barungen (Art. 42 Abs. 1 VZAE). 

 Abkommen über Grenzgängerinnen und Grenzgänger 

Grenzgängerabkommen wurden mit den folgenden Staaten abgeschlossen: 

- mit der Bundesrepublik Deutschland: Abkommen vom 21. März 197020 zwischen dem 

Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über 

den Grenzübertritt von Personen im kleinen Grenzverkehr, geändert mit Briefwechsel 

vom 22. Dezember 197521; 

- mit Frankreich: Abkommen vom 1. August 194622 zwischen der Schweiz und Frank-

reich betreffend den Grenzverkehr; zusätzliche Vereinbarung vom 15. April 1958 zwi-

schen der Schweiz und Frankreich über die Arbeitskräfte im kleinen Grenzverkehr23. 

Danach haben die Staatsangehörigen beider Länder nach einer ununterbrochenen, 

zehnjährigen unselbstständigen Tätigkeit als Grenzgängerinnen und Grenzgänger An-

spruch auf Verlängerung der Grenzgängerbewilligung. Dieser Anspruch besteht jedoch 

nicht, wenn schwere Störungen des Arbeitsmarktes vorliegen; 

- mit Österreich: Abkommen vom 13. Juni 197324 zwischen der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft und der Republik Österreich über den Grenzübertritt von Personen im 

kleinen Grenzverkehr; 

                                                
19 BBl 1978 II 174 
20 SR 0.631.256.913.63 
21 SR 0.631.256.913.631 
22 SR 0.631.256.934.91 
23 SR 0.142.113.498 
24 SR 0.631.256.916.33 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-kap4-d.pdf
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- mit Italien: nicht publiziertes Übereinkommen vom 21. Oktober 1928 über den Grenz-

verkehr. 

Diese Abkommen legen die Bewilligungsvoraussetzungen, die Rückkehrpflicht in die benach-

barte Grenzzone sowie die Grenzzonen fest. Für Drittstaatsangehörige, die in einem Nachbar-

staat leben und in der Schweiz arbeiten, gelten insbesondere die Grenzzonen weiterhin. 

Siehe auch Kapitel 4 «Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit» die Ziffern 4.4.12 und 4.8.3 und für 

EU/EFTA-Staatsangehörige die Ziffer 2.7 Weisungen SEM II. 

 Abkommen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich über die erworbe-

nen Rechte der Bürgerinnen und Bürger 

Aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU (Brexit) wurde das Abkommen 

über die erworbenen Rechte der Bürgerinnen und Bürger abgeschlossen25. Es regelt den 

Schutz der erworbenen FZA-Rechte britischer Staatsangehöriger und ihrer Familienangehöri-

ger ab dem 1. Januar 2021. 

Das Rundschreiben des SEM vom 14. Dezember 2020 «Brexit ï Schutz der erworbenen FZA-

Rechte UK-Staatsangehöriger» führt die Bestimmungen dieses Abkommens aus. 

Das FZA war auf Staatsangehörige des Vereinigten Königreich bis am 31. Dezember 2020 

anwendbar. Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs, welche im Rahmen des FZA keine 

Rechte erworben haben, werden nicht von diesem Abkommen erfasst. Für diese Personen 

gelten die ordentlichen Bestimmungen des AIG und diese Weisungen. 

Zur Zulassung zum Arbeitsmarkt von neueinreisenden britischen Staatsangehörigen seit dem 

1. Januar 2021 siehe Kapitel 4 «Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit» Ziffer 4.8.6. 

0.2.2 Multilaterale Abkommen 

 Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen; Sitzab-

kommen mit internationalen Organisationen 

Aufgrund ihrer internationalen Verpflichtungen ist die Schweiz grundsätzlich gehalten, den An-

gehörigen von ausländischen Vertretungen (Botschaften, ständigen Vertretungen und Konsu-

laten) die Einreise und den Aufenthalt zu gestatten; dasselbe gilt für internationale Organisa-

tionen, mit denen der Bundesrat ein Sitzabkommen geschlossen hat (vgl. Kap. 7). 

Die Rechtsstellung der Mitglieder von diplomatischen und konsularischen Vertretungen ergibt 

sich aus dem Wiener Übereinkommen vom 18. April 196126 über diplomatische Beziehungen 

und dem Wiener Übereinkommen vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen27. Der 

Status von Beamtinnen und Beamten der in der Schweiz niedergelassenen internationalen 

Organisationen (IO) bestimmt sich nach den entsprechenden Sitzabkommen und einer analo-

gen Anwendung der Wiener Übereinkommen. 

                                                
25 Abkommen vom 25. Februar 2019 zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich über die Rechte der 

Bürgerinnen und Bürger infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU und dem Wegfall des Freizü-

gigkeitsabkommens; SR 0.142.113.672 
26 SR 0.191.01 
27 SR 0.191.02 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-kap4-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/fza.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/fza.html
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-kap4-d.pdf
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 Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 

4.November 1950 (EMRK)28 enthält insbesondere in ihren Artikeln 3 und 8 für das Ausländer-

recht relevante Bestimmungen. Artikel 3 (Verbot der Folter, der unmenschlichen oder ernied-

rigenden Bestrafung oder Behandlung) hält das Prinzip des Non-Refoulement (der Nichtrück-

schiebung) fest. Dieses besagt, dass ausländische Staatsangehörige nicht zur Ausreise in ei-

nen Staat gezwungen werden dürfen, wenn ihnen dort eine schwerwiegende menschenrechts-

widrige Behandlung droht (BGE 111 Ib 68). Alle an der Grenze ankommenden oder sich be-

reits auf dem Staatsgebiet aufhaltenden Ausländerinnen und Ausländer können sich auf die-

ses Prinzip berufen. 

Im Ausländerrecht kann Artikel 3 EMRK nur geltend gemacht werden, wenn die Ausländerin 

oder der Ausländer aus der Schweiz ausgeschafft werden muss (vgl. unveröff. Urteil des Bun-

desgerichts vom 7. November 1994 i.S. M.). 

Der Schutz des Privat- und Familienlebens ist in Artikel 8 EMRK verankert (Ziff. 6.17). Das 

Bundesgericht hat gestützt auf diesen Artikel einen grundsätzlichen Anspruch der Familien-

mitglieder im engeren Sinn auf Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung aner-

kannt, wenn ein Familienmitglied in der Schweiz ein gefestigtes Aufenthaltsrecht besitzt und 

es der Gesuchstellerin oder dem Gesuchsteller nicht zuzumuten ist, das Familienleben im 

Ausland fortzuführen (BGE 126 II 377; BGE 122 II 1). Als Familienmitglieder im engeren Sinn 

gelten dabei der Ehegatte und die minderjährigen Kinder (unter 18 Jahren); unter besonderen 

Umständen (Abhängigkeit) gilt Artikel 8 EMRK auch für mündige Kinder (BGE 120 Ib 257; 

betreffend gleichgeschlechtliche Beziehungen vgl. BGE 126 II 425; BGE 115 Ib 4). 

Nach Artikel 1 des 7. Zusatzprotokolls zur EMRK vom 22. November 198429 dürfen Auslände-

rinnen und Ausländer, die sich rechtmässig in einem Land aufhalten, nur aufgrund eines recht-

mässigen Entscheides ausgewiesen werden. Es muss ihnen die Möglichkeit gewährt werden, 

Gründe gegen den Entscheid geltend zu machen, den Entscheid überprüfen und sich vor der 

zuständigen Behörde vertreten zu lassen. 

Das AIG und seine Ausführungsverordnungen erfüllen diese konventionsrechtlichen Forde-

rungen. 

 Abkommen über die Rechtsstellung von Flüchtlingen und Staatenlosen 

Das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (Flüchtlingskonven-

tion; FK)30 in Verbindung mit dem Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. Ja-

nuar 196731 definiert den Flüchtlingsbegriff und statuiert Mindestgarantien zugunsten von 

Flüchtlingen. 

Kernstück bildet dabei das Non-Refoulement-Gebot, das sowohl in Artikel 33 FK als auch in 

Artikel 3 der EMRK enthalten ist. Dieses Gebot stellt zwingendes und unkündbares Völkerrecht 

dar (ius cogens). Demnach darf kein Staat einen Flüchtling in ein anderes Land ausweisen, in 

dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, seiner 

Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre. 

                                                
28 SR 0.101 
29 SR 0.101.07 
30 SR 0.142.30 
31 SR 0.142.301 



Weisungen Ausländerbereich 
Stand am 1. Juli 2022 

8 

Verboten ist ferner, Personen in Staaten zurückzuschieben, in denen sie der Folter, un-

menschlicher Behandlung oder anderen unmenschlichen oder besonders schwerwiegenden 

Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt wären. 

Das Abkommen begründet jedoch keinen Anspruch auf Asyl. Die Asylgewährung richtet sich 

vielmehr nach der nationalen Gesetzgebung. Das schweizerische Asylgesetz kennt einen ge-

genüber dem Völkerrecht leicht erweiterten Flüchtlingsbegriff (Art. 3 des Asylgesetzes vom 

26. Juni 1998; AsylG)32; es regelt das Verfahren zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft 

und die Rechtsfolgen, die sich aus der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ergeben. 

Gemäss dem Abkommen vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung von Staatenlo-

sen33 wird anerkannten Staatenlosen grundsätzlich der gleiche Status gewährt wie Flüchtlin-

gen. 

 Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie-

rung 

Das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 

vom 21. Dezember 196534 zielt darauf ab, die Rassendiskriminierung in all ihren Formen und 

in allen Bereichen des Lebens zu bekämpfen. Den Staaten steht es frei, die eigenen und die 

ausländischen Staatsangehörigen unterschiedlich zu behandeln, solange diese Unterschei-

dung nicht die Rassendiskriminierung zum Ziel oder im Ergebnis eine solche Wirkung hat. Das 

Übereinkommen verleiht indessen kein Recht auf Einreise in einen bestimmten Staat und Auf-

enthalt in demselben. 

Im Zeitpunkt der Ratifizierung hielt es die Schweiz für angebracht, bezüglich der arbeitsmarkt-

rechtlichen Zulassungsgesetzgebung einen Vorbehalt anzubringen. Die derzeitige Zulas-

sungspolitik zum Arbeitsmarkt der Schweiz beruht auf einem dualen System, das zwischen 

den Angehörigen der EU- und der EFTA-Mitgliedstaaten und denjenigen der anderen Staaten 

(den sogenannten Drittstaaten) unterscheidet. Diese Unterscheidung steht nicht in Wider-

spruch zum Übereinkommen, soweit sie auf einem Abkommen mit den betroffenen Ländern 

beruht. 

 Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

Ziel des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau vom 

18. Dezember 197935 ist die Verhinderung jeder mit dem Geschlecht begründeten Unterschei-

dung, Ausschliessung oder Beschränkung, die zum Ziel hat, die auf der Gleichberechtigung 

von Mann und Frau begründete Anerkennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Men-

schenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau zu beeinträchtigen oder zu vereiteln. Diese 

Grundsätze gelten auch im Ausländerrecht. 

 Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-

gende Behandlung oder Strafe 

Ziel des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-

gende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 198436 ist es, die Wirksamkeit der Bekämp-

                                                
32 SR 142.31 
33 SR 0.142.40 
34 SR 0.104 
35 SR 0.108 
36 SR 0.105 
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fung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher Misshandlung oder Behandlung welt-

weit zu verbessern. Kein Staat darf eine Person in einen anderen Staat ausweisen, abschie-

ben oder an diesen ausliefern, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie 

dort Gefahr läuft, gefoltert zu werden (Art. 3). Dies ist die Verankerung des Non-Refoulement-

Prinzips, das ebenfalls in den Artikeln 25 Absatz 3 der Bundesverfassung und 3 EMRK ent-

halten ist. 

 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II) 

Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 196637 gibt 

jedem Menschen das Recht, sich im Hoheitsgebiet eines Staates, in dem er sich rechtmässig 

aufhält, frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen, aber auch das Land zu verlassen. 

Dieses Recht kann allerdings aus bestimmten, im Pakt genannten Gründen durch Gesetze 

eingeschränkt werden. Die Schweiz hat den Pakt unter dem Vorbehalt ratifiziert, dass gemäss 

der Ausländergesetzgebung die Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen nur für denje-

nigen Kanton gelten, der sie ausgestellt hat. 

 General Agreement on Trade in Services (GATS) 

Das Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994 (GATS-Ab-

kommen)38 ist für die Schweiz am 1. Juli 1995 in Kraft getreten. Nur einzelne Bestimmungen 

des GATS-Abkommens sind direkt anwendbar und räumen den begünstigten Personen direkt 

durchsetzbare Rechte ein. Anhang 1B des Abkommens, der die Dienstleistungserbringer be-

trifft, enthält Grundsätze wie die Gleichbehandlung, die Transparenz, die schrittweise Libera-

lisierung der Voraussetzungen für die Zulassung zum Markt, die Inländergleichbehandlung 

oder das Verfahren für die Zulassung zum Arbeitsmarkt. Im Ausländerrecht bedeutet dies, 

dass der Grundsatz der Gleichbehandlung hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen und 

des Aufenthaltes bei vorübergehenden Dienstleistungen beachtet werden muss. 

Im Zeitpunkt der Ratifizierung hat sich die Schweiz vorbehalten, den Angehörigen der EU- und 

der EFTA-Staaten eine bevorzugte Behandlung einzuräumen. 

Vgl. Kapitel 4 «Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit» Ziffer 4.8.1. 

 UNO-Kinderrechtskonvention 

Das Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (UNO-Kinder-

rechtskonvention; KRK)39) zielt darauf ab, dem Kind tatsächlich und rechtlich einen besseren 

Schutz zu garantieren. Ohne dem Kind oder seinen Eltern einen rechtlich durchsetzbaren An-

spruch auf die Familienzusammenführung einzuräumen, fordert es, dass gestellte Anträge auf 

Ein- oder Ausreise von den Vertragsstaaten wohlwollend, human und beschleunigt bearbeitet 

werden (Art. 10 Abs. 1 der Konvention). Zudem hat die Schweiz einen Vorbehalt zu Artikel 10 

Absatz 1 der Konvention angebracht (vgl. auch BGE 124 II 361 ff.). 

 Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der internationalen Adoption 

Das Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

der internationalen Adoption vom 29. Mai 199340 ist am 1. Januar 2003 in Kraft getreten 

                                                
37 SR 0.103.2 
38 SR 0.632.20 
39 SR 0.107 
40 SR 0.211.221.311 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-kap4-d.pdf
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(Ziff. 5.4). Das Abkommen bezweckt, ein System der Zusammenarbeit zwischen Aufnahme- 

und Herkunftsstaaten zu institutionalisieren, um Missbräuche bei der internationalen Adoption 

zu bekämpfen41. 

 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) 

Die Schweiz hat diese Konvention42 am 11. September 2013 unterzeichnet. Die Konvention 

ist am 1. April 2018 für die Schweiz in Kraft getreten.43 

Das Übereinkommen des Europarates ist das erste rechtlich bindende Instrument, das Frauen 

und Mädchen umfassend vor jeglicher Gewalt, einschliesslich häuslicher Gewalt, schützt. Sie 

dient der Gewaltprävention, dem Opferschutz, der Strafverfolgung und der Beseitigung aller 

Formen von Gewalt gegen Frauen. Sie will zudem einen Beitrag zur Beseitigung der Diskrimi-

nierung der Frau leisten und die Gleichstellung von Frau und Mann fördern. Im Zentrum stehen 

dabei die Rechte, der Schutz und die Unterstützung der Opfer. 

Auf nationaler Ebene ist das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 

(EBG) für die Umsetzung und die Berichterstattung an den Europarat zuständig. Das EBG 

koordiniert auch die Umsetzung der Massnahmen des Bundes. Auf interkantonaler Ebene ko-

ordiniert die Schweizerische Konferenz gegen Häusliche Gewalt (SKHG) im Auftrag der Kon-

ferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) und der Kon-

ferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) die Umsetzung der 

Konvention. 

Die Konvention verlangt von den Vertragsstaaten die erforderlichen gesetzgeberischen oder 

sonstigen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass einem Opfer von häuslicher Ge-

walt aus dem Ausländer- oder Asylbereich einen eigenen Aufenthaltstitel erteilt wird (Art. 59 

Abs. 1 der Konvention). Die Bedingungen für die Bewilligung und Dauer des eigenständigen 

Aufenthaltstitels werden durch das interne Recht festgelegt (Art. 59 Abs. 1 der Konvention). 

Die Vertragsstaaten können einen Vorbehalt anbringen, wonach diese Bestimmung nicht oder 

nur in bestimmten Fällen oder unter bestimmten Bedingungen angewendet wird. 

Die Schweiz hat hier einen solchen Vorbehalt angebracht. Das schweizerische Recht sieht 

nämlich eine nach dem Aufenthaltsstatus des Ehepartners differenzierte Regelung vor (Art. 50 

AIG; Art. 77 VZAE; siehe Ziff. 6.15.3.3). Siehe dazu auch die Antwort des Bundesrates zur 

Motion Mazzone (18.4062 «Gewalt in der Ehe. Aufenthaltsbewilligung zum Schutz der Opfer 

und im Sinne der Istanbul-Konvention»). 

0.3 Landesrechtliche Bestimmungen 

0.3.1 Bundesverfassung 

Artikel 121 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV)44 überträgt die ausschliessliche 

Gesetzgebungskompetenz über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung 

der Ausländerinnen und Ausländer dem Bund. 

                                                
41 BBl 1999 5795 
42 SR 0.311.35; BBl 2017 185; AS 2018 1119 
43 Weitere Information sind abrufbar unter: www.ebg.admin.ch > Startseite > Themen > Recht > Internationales 

Recht > Istanbul-Konvention. 
44 SR 101 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184062
http://www.ebg.admin.ch/
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Nach Artikel 121 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 185 Ziffer 3 BV hat der Bundesrat die 

Befugnis, gegenüber Ausländerinnen und Ausländern, welche die innere und äussere Sicher-

heit der Schweiz gefährden, die politische Ausweisung anzuordnen. 

0.3.2 Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration 
AIG (früher AuG) 

Das am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Ausländergesetz (AuG) wird seit dem 1. Januar 

2019 Ausländer- und Integrationsgesetz45 (AIG) genannt. Das Gesetz regelt insbesondere die 

Zulassung und den Aufenthalt von erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Ausländerinnen 

und Ausländern ausserhalb des EU- und EFTA-Raums. 

Der Ausländerbereich wird mit dem AIG umfassend auf Gesetzesstufe (bis 1.1.2008: haupt-

sächlich Verordnungen des Bundesrats) geregelt. Dadurch wird das Parlament bei der Fest-

legung der Ausländerpolitik direkt mit einbezogen. 

Für Angehörige der EU- und EFTA-Mitgliedstaaten gilt in erster Linie das Freizügigkeitsab-

kommen. Das AIG ist nur dann anwendbar, wenn es eine günstigere Regelung enthält oder 

wenn das Freizügigkeitsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsieht (Art. 2 AIG). 

Die Zulassung von erwerbstätigen Ausländerinnen und Ausländern aus Drittstaaten ist im AIG 

auf dringend benötigte qualifizierte Arbeitskräfte begrenzt. 

Das AIG führt im Bereich Integration Grundsätze und Ziele auf. Ausländerinnen und Auslän-

der, die Aussicht auf längerfristigen Verbleib in der Schweiz haben, sollen sich am wirtschaft-

lichen, sozialen und kulturellen Leben beteiligen. 

Bund, Kantone und Gemeinden unterstützen sie dabei. Sie fördern zu diesem Zweck auch 

Massnahmen, die das gegenseitige Verständnis zwischen der schweizerischen und der aus-

ländischen Bevölkerung und deren Zusammenleben erleichtern (Art. 53 AIG). Seit 2014 setzen 

Bund und Kantone die Integrationsförderung im Rahmen von kantonalen Integrationsprogram-

men (KIP) um46. Diese sehen u.a. die Erstinformation und Beratung von Ausländerinnen und 

Ausländern im Hinblick auf die Förderung der Integration vor. 

Integration ist ein gegenseitiger Prozess. Von Ausländerinnen und Ausländern wird verlangt, 

dass sie selber Anstrengungen für ihre eigene Integration unternehmen, dies insbesondere 

durch den Erwerb der am Wohnort gesprochenen Landessprache und die Teilnahme am Wirt-

schaftsleben oder am Erwerb von Bildung. 

Mit den im AIG angepassten Zulassungs- und Aufenthaltsregelungen soll die Eigenverantwor-

tung der Ausländerinnen und Ausländer in Bezug auf ihre Integration verbindlicher gestaltet 

werden. Neu sind klare Integrationskriterien definiert (Art. 58a AIG). Die Integration soll durch 

positive Anreize begünstigt werden. Bei besonderem Integrationsbedarf können die zuständi-

gen Behörden Entscheide mit Bedingungen verfügen, diese bei Bedarf mit Integrationsemp-

fehlungen erläutern oder Integrationsvereinbarungen abschliessen und damit den betroffenen 

Personen klar aufzeigen, was von ihnen hinsichtlich einer angemessenen Erfüllung von Integ-

rationskriterien erwartet wird. Bund und Kantone fördern im Rahmen der KIP u.a. Beratungs-

angebote und Sprachkurse für Ausländerinnen und Ausländer. Bei der Umsetzung von Integ-

                                                
45 AS 2017 6521; BBl 2016 8899 
46 www.kip-pic.ch 

http://www.kip-pic.ch/
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rationsvereinbarungen und Integrationsempfehlungen ist eine enge Zusammenarbeit zwi-

schen den Migrationsbehörden und den kantonalen Fachstellen für Integrationsfragen ange-

zeigt. Zum Übergangsrecht siehe Ziffer 3.3.4. 

Im Rahmen der Missbrauchsbekämpfung sieht das AIG (gegenüber dem ANAG) verschärfte 

Massnahmen vor, insbesondere gegen das Schlepperwesen, die Schwarzarbeit und Schein-

ehen (vgl. Ziff. 6.14.2). Eine Bestimmung im Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB)47 sieht 

vor, dass bei offensichtlichen Scheinehen die Trauung verweigert werden kann (Art. 97a und 

105 Ziff. 4 ZGB). 

0.3.3 Vollzugsvorschriften zum AIG 

Im Rahmen seiner Kompetenzen und der entsprechenden Delegationsnormen (vgl. Art. 121 

Abs. 1 BV; und insbesondere Art. 5 ff., 20 Abs. 1, 30 Abs. 2, 98 ff. und 124 Abs. 1 AIG) hat der 

Bundesrat folgende Vollzugsvorschriften zum AIG erlassen: 

- Verordnung vom 24. Oktober 200748 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit 

(VZAE); 

- Verordnung des EJPD vom 13. August 201549 über die dem Zustimmungsverfahren 

unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (Verordnung 

über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren; ZV-EJPD); 

- Verordnung vom 22. Mai 200250 über den freien Personenverkehr zwischen der 

Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der 

Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europä-

ischen Freihandelsassoziation (Verordnung über den freien Personenverkehr; VFP); 

- Verordnung vom 15. August 201851 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV); 

- Verordnung vom 15. August 201852 über die Integration von Ausländerinnen und Aus-

ländern (VIntA); 

- Verordnung vom 24. Oktober 200753 über die Gebühren zum Bundesgesetz über die 

Ausländerinnen und Ausländer (Gebührenverordnung AIG; GebV-AIG); 

- Verordnung vom 12. April 200654 über das Zentrale Migrationsinformationssystem 

(ZEMIS-Verordnung); 

- Verordnung vom 11. August 199955 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie 

der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL); 

- Verordnung vom 14. November 201256 über die Ausstellung von Reisedokumenten für 

ausländische Personen (RDV). 

                                                
47 SR 210 
48 SR 142.201 
49 SR 142.201.1 
50 SR 142.203 
51 SR 142.204 
52 SR 142.205 
53 SR 142.209 
54 SR 142.513 
55 SR 142.281 
56 SR 143.5 
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0.3.4 Weisungen und Erläuterungen zur Ausländergesetzgebung 

Zur Koordination der Praxis verfasste das Staatssekretariat für Migration (SEM; das bisherige 

Bundesamt für Migration BFM wurde mit Wirkung auf den 1. Januar 2015 zum Staatssekreta-

riat ernannt) die vorliegenden Weisungen und Erläuterungen. Sie richten sich insbesondere 

an die rechtsanwendenden Behörden und die betroffenen Personen. 

Die Weisungen und Erläuterungen sind nicht in Papierform erhältlich, sie werden im Internet 

auf der Homepage des SEM veröffentlicht und laufend aktualisiert. 

Sie ersetzen die bisherigen «Weisungen und Erläuterungen» des BFM zum ANAG und traten 

am 1. Januar 2008 zusammen mit dem AuG und dessen Ausführungsverordnungen in Kraft. 
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 Verfahren und Zustªndigkeiten 

1.1 Verfahrensgrundsätze bei der Entscheidfindung 

Die Bewilligungsbehörden haben bei ihren Entscheidungen grundsätzlich die wirtschaftlichen 

Interessen sowie die demografische, soziale und gesellschaftliche Entwicklung der Schweiz 

zu berücksichtigen (Art. 3 AIG). Die Behörden entscheiden im Rahmen der gesetzlichen Vor-

schriften und der Verträge mit dem Ausland nach pflichtgemässem Ermessen über die Ertei-

lung, Erneuerung und Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen sowie über die Erteilung 

von Niederlassungsbewilligungen. Sie berücksichtigen dabei die öffentlichen Interessen der 

Schweiz sowie die persönlichen Verhältnisse und die Integration der Ausländerinnen und Aus-

länder (Art. 96 AIG). Eingeschränkt wird dieses Ermessen, wenn ein Anspruch auf Erteilung 

einer Bewilligung besteht (Art. 42, 43, 48 und 50 AIG). Aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- 

und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, 

der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags, der Geschäftsgründung oder -be-

teiligung können für sich allein jedoch keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet 

werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Auch erlischt ein solcher Anspruch bei missbräuchlicher Gel-

tendmachung (Art. 51 AIG). 

Unter Vorbehalt der internationalen Vereinbarungen (FZA [Ziff. 0.2.1.1] und Art. 8 der EMRK 

[Ziff. 0.2.2.2], Niederlassungsvereinbarungen [Ziff. 0.2.1.3] usw.) sowie der gesetzlichen Best-

immungen (Art. 42, 43, 48 und 50 AIG, Art. 60 AsylG, Rechte aus dem FZA) kann die Auslän-

derin oder der Ausländer somit weder auf Erteilung, Erneuerung (Art. 32ï34 und 35 AIG; 

Art. 56 VZAE) oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung noch auf Erteilung einer Nie-

derlassungsbewilligung einen Rechtsanspruch geltend machen. 

Die Verwaltungsbehörden haben die durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung abgeleite-

ten allgemeinen Rechtsgrundsätze zu beachten. Es besteht ein Anspruch, von den staatlichen 

Behörden ohne Willkür, rechtsgleich und nach Treu und Glauben behandelt zu werden (Art. 8 

und 9 BV). Im Ausländerrecht ist eine Beschwerde an das Bundesgericht wegen Verletzung 

der Artikel 8 und 9 BV aber nur möglich, wenn in der Sache selber ein Rechtsanspruch besteht 

(BGE 126 I 81; BGE 133 I 185; das BGer hat jedoch seine Rechtsprechung in Bezug auf die 

ordentliche Einbürgerung dahingehend präzisiert, dass der Grundsatz des Willkürverbots nun 

über eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde geltend gemacht werden kann, vgl. BGE 138 I 

375). Die über einen Ermessensspielraum verfügende Behörde hat jedes Überschreiten 

und/oder jeden Missbrauch ihres Ermessens zu unterlassen; andernfalls liegt gemäss der Ge-

setzgebung eine Rechtsverletzung vor (Art. 95 und 106 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 

2005 über das Bundesgericht57; BGG; und Art. 49 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 

1968 über das Verwaltungsverfahren58; VwVG). 

Eine Überschreitung des Ermessens liegt dann vor, wenn die Behörde den Rahmen ihres Er-

messensspielraumes verlässt und dort nach Ermessen entscheidet, wo das Gesetz keines 

vorsieht, oder streng schematisch entscheidet, ohne das Ermessen auszuüben. Unter dem 

Begriff des Ermessensmissbrauchs ist erstens ein willkürliches Verhalten der Behörden und 

                                                
57 SR 173.110 
58 SR 172.021 
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zweitens eine offensichtliche Verletzung gewisser Rechtsprinzipien und verfassungsrechtli-

cher Grundsätze, wie beispielsweise des Rechtsprinzips der Verhältnismässigkeit, des 

Rechtsgleichheitsgebots oder des Rechtsgrundsatzes von Treu und Glauben, zu verstehen.59 

Die Behörde hat sich bei ihren Entscheidungen an das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu 

halten und nur die dem Zweck angemessenen Mittel zu verwenden. Nach der Rechtsprechung 

des Bundesgerichts werden dadurch zwei Forderungen erfüllt: Zum einen muss das verwen-

dete Mittel geeignet sein, das durch das öffentliche Interesse vorgegebene Ziel zu erreichen, 

ohne aber gleichzeitig die persönlichen Freiheiten des Einzelnen allzu stark zu beeinträchti-

gen; zum anderen muss das angestrebte Ziel in einem vernünftigen Verhältnis zur notwendi-

gen Einschränkung der persönlichen Freiheit stehen. Die Lehre teilt dieses Prinzip in drei 

Grundsätze auf: 

- Grundsatz, wonach die staatlichen Eingriffe geeignet sein müssen, das angestrebte 

Ziel zu erreichen; 

- Grundsatz der Notwendigkeit, der die staatlichen Eingriffe ausschliesst, die zum Errei-

chen des Zieles nicht notwendig sind; 

- Grundsatz der Verhältnismässigkeit im engeren Sinn, wonach bei staatlichen Eingriffen 

zur Erreichung des angestrebten Zieles übermässige Beeinträchtigungen der verfas-

sungsmässigen Rechte vermieden werden müssen.60 

Schliesslich haben die Behörden einen überspitzten Formalismus ï der gemäss Rechtspre-

chung einer Rechtsverweigerung gleichkommt, welche gegen Artikel 29 Absatz 1 BV verstösst 

ï zu vermeiden. Unter diesem Begriff ist der Versuch einer Behörde zu verstehen, reine Form-

vorschriften anzuwenden, um in der Sache selbst nicht entscheiden zu müssen. Das Bundes-

gericht schützt Formvorschriften nur, wenn sie durch ein schutzwürdiges Interesse gerechtfer-

tigt sind und/oder die Anwendung des materiellen Rechts nicht unnötig erschweren. 

1.2 Zuständigkeit der verschiedenen Behörden 

1.2.1 Allgemeines 

Die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den eidgenössischen und den kantonalen Aus-

länderbehörden ergibt sich aus den Artikeln 98 und 99 AIG, den Artikeln 83ï86 VZAE und der 

Verordnung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) über das auslän-

derrechtliche Zustimmungsverfahren (ZV-EJPD)61. Für die Erteilung, die Erneuerung oder Ver-

längerung von Aufenthaltsbewilligungen sind die Kantone zuständig, sofern in den massgebli-

chen Verordnungen oder den Weisungen nichts anderes bestimmt wird. 

1.2.2 Verhältnis zwischen den kantonalen Ausländerbehörden und dem SEM 

Das SEM kann eine kantonale Ausländerbehörde weder zur Erteilung, Erneuerung oder Ver-

längerung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung noch zur Erteilung einer Nieder-

lassungsbewilligung verpflichten. Die Kantone treffen die Entscheidungen über Aufenthalt und 

Niederlassung der Ausländerinnen und Ausländer nach Massgabe des Bundesrechts. Der 

                                                
59 A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, S. 333; U. Häfelin/G. Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwal-

tungsrechts, 1993, S. 87 N 374 ff.; R. Rhinow/H. Koller/Chr. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungs-

recht des Bundes, 1996, N 1044 ff., 1298, 1303 ff. 
60 A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, S. 348ff; U. Häfelin/G. Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwal-

tungsrechts, 1993, S. 111, N 486 ff. 
61 SR 142.201.1 
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eine Bewilligung verweigernde kantonale Entscheid ist endgültig, sofern nicht ein Anspruch 

auf eine Aufenthaltsbewilligung besteht. 

Im Rahmen der Ausübung seiner Aufsichtsbefugnisse steht dem Bund in jedem Fall ein end-

gültiges Entscheidungsrecht bei einem positiven kantonalen Entscheid über Aufenthalt und 

Niederlassung zu (Art. 99 AIG, Art. 85 und 86 VZAE und ZV-EJPD; vgl. hierzu Ziff. 1.3). Dieses 

so genannte Vetorecht kann selbst dann ausgeübt werden, wenn ein Rechtsanspruch auf eine 

Bewilligung besteht. 

Somit kann das SEM nur ein Zustimmungsverfahren durchführen, wenn sich eine kantonale 

Behörde, auch wenn es sich um eine kantonale Beschwerdeinstanz handelt (Art. 99 Abs. 2 

LEI), für die Erteilung einer Bewilligung ausspricht (Urteil BGer 2D_36/2020 vom 17. Novem-

ber 2020 E. 3.3). 

Gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen (AIG, VZAE und ZV-EJPD) haben die kan-

tonalen Ausländerbehörden die Erteilung, Erneuerung oder Verlängerung von Bewilligungen 

an bestimmte Ausländerkategorien oder an bestimmte einzelne Personen dem SEM deshalb 

zur Zustimmung zu unterbreiten (vgl. Art. 99 AIG, Art. 85 und 86 VZAE und ZV-EJPD, siehe 

Ziff. 1.3). Zudem sind bestimmte Ausnahmen von den Zulassungsvoraussetzungen nach Arti-

kel 30 AIG und den Artikeln 26ï51 VZAE ebenfalls zustimmungspflichtig und in der ZV-EJPD 

aufgeführt (Ziff. 1.3.2.1). 

Das SEM legt weiter fest, wann einer Ausländerin oder einem Ausländer frühestens die Nie-

derlassungsbewilligung erteilt werden kann (Art. 34 AIG und Art. 62 VZAE, vgl. Ziff. 1.3.2 und 

3.5.2.1). 

1.2.3 Verhältnis zwischen Ausländer- und Arbeitsmarktbehörden 

 Arbeitsmarktlicher Vorentscheid 

Vor der erstmaligen Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbs-

tätigkeit entscheidet nach Artikel 83 Absatz 1 VZAE die nach dem kantonalen Recht für die 

Zulassung zum Arbeitsmarkt zuständige Stelle, ob die Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. zur Ausübung einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit nach Arti-

kel 18ï25 AIG; 

b. für die Erbringung einer grenzüberschreitenden Dienstleistung durch eine Person oder 

ein Unternehmen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland nach Artikel 26 AIG; 

c. für den Wechsel zu einer selbständigen Erwerbstätigkeit bei Personen mit einer Auf-

enthaltsbewilligung nach Artikel 38 Absatz 3 AIG. 

Das Verfahren richtet sich nach dem kantonalen Recht. Arbeitsmarktliche Vorentscheide zu 

Aufenthaltsbewilligungen nach Artikel 33 AIG und zu Bewilligungen für Kurzaufenthalterinnen 

und -aufenthalter nach Artikel 32 AIG und Artikel 20 VZAE leitet die kantonale Arbeitsmarkt-

behörde zur Zustimmung an das SEM weiter (Art. 85 VZAE i. V. m. Art. 1 ZV-EJPD und 

Ziff. 4.6). 

Zudem entscheidet nach Artikel 83 Absatz 2 VZAE die nach dem kantonalen Recht für die 

Zulassung zum Arbeitsmarkt zuständige Stelle, ob eine Kurzaufenthaltsbewilligung verlängert 

oder erneuert werden kann. Bei Personen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung und bei Asyl-

suchenden prüft sie zudem, ob ein Stellenwechsel bewilligt werden kann. 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-kap4-d.pdf
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 Verbindlichkeit des Entscheides der Arbeitsmarktbehörden 

Die Ausländerbehörden sind an die Entscheidungen der für die Zulassung zum Arbeitsmarkt 

zuständigen Stelle gebunden. Sie können jedoch trotz Vorliegens eines positiven Vorentschei-

des oder einer positiven Stellungnahme die Bewilligung aus anderen als wirtschaftlichen oder 

arbeitsmarktlichen Gründen verweigern. 

1.3 Zustimmungsverfahren 

1.3.1 Geänderte Rechtsprechung 

Gemäss einem Grundsatzurteil des Bundesgerichts vom 30. März 201562 ist zwischen zwei 

Konstellationen zu unterscheiden: 

ï Einerseits das Zustimmungsverfahren im Rahmen der Amtshilfe (Art. 97 AIG) zwischen 

dem SEM und den für erstinstanzliche Bewilligungsentscheide zuständigen kantonalen 

Behörden (vgl. E. 4.3 des Urteils): In diesem Fall kann das SEM aufgrund seiner Auf-

sichtsfunktion im Ausländerbereich Weisungen erlassen, die das AIG konkretisieren, 

und bestimmen, welche Fälle ihm zur Zustimmung zu unterbreiten sind; 

ï Andererseits das Zustimmungsverfahren, wenn bereits ein Entscheid einer kantonalen 

Rechtsmittelinstanz über die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung 

vorliegt (vgl. E. 4.4 des Urteils): In diesem Fall ist das Zustimmungsverfahren nur zu-

lässig, wenn das SEM nicht das Bundesgericht oder, in Kantonen mit doppeltem In-

stanzenzug, die kantonale Rechtsmittelinstanz anrufen kann und wenn ï bei fehlender 

gesetzlicher Grundlage, die eine Subdelegation erlauben würde ï die zur Zustimmung 

zu unterbreitenden Fälle ausdrücklich vom Bundesrat bestimmt werden. 

Das Zustimmungsverfahren ermöglicht dem SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzu-

stellen. Zudem sind weitere Verfahrensregeln anwendbar: Es wird keine Bearbeitungsfrist fest-

gelegt, und das SEM verfügt über umfassende Kognition. 

Der Bundesrat hat dieser Situation mit einem zweistufigen Vorgehen Abhilfe geschaffen. 

In einem ersten Schritt hat er Artikel 85 VZAE dahingehend geändert, dass das EJPD die 

Kompetenz hat zu bestimmen, in welchen Fällen Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Nieder-

lassungsbewilligungen sowie arbeitsmarktliche Vorentscheide dem Zustimmungsverfahren zu 

unterstellen sind (vgl. Art. 48 Abs. 1 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes 

vom 21. März 1997). Gleichzeitig hat das EJPD eine Verordnung über das ausländerrechtliche 

Zustimmungsverfahren verabschiedet (ZV-EJPD63). Diese übernimmt die bisher in den Wei-

sungen AIG des SEM erwähnte Kasuistik und bestimmt die Fälle, die dem SEM zur Zustim-

mung zu unterbreiten sind (vgl. Ziff. 1.3.2.1). Die Änderungen von Artikel 85 VZAE und die ZV-

EJPD traten am 1. September 2015 in Kraft. 

In einem zweiten Schritt hat der Bundesrat eine Änderung von Artikel 99 AIG64 vorgeschlagen. 

Diese Änderung wurde vom Parlament am 14. Dezember 201865 verabschiedet und trat am 

1. Juni 2019 in Kraft. Artikel 99 AIG sieht neu vor, dass das SEM die Zustimmung zum Ent-

                                                
62 BGE 141 II 169; Urteile BGer 2C_634/2014 vom 24. April 2015; 2C_967/2014 vom 25. April 2015 
63 SR 142.201.1. 
64 Botschaft zur Revision des Ausländergesetzes (Verfahrensnormen und Informationssysteme); BBl 2018 1685. 
65 BBl 2018 7879 






































































































































































































































































































































































































































































































